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. und zwar erste« spätestens bis z e o e n  WittrvocH m i t t a g s .  

Freitag M%28. den 11. Juli 1913. 

Amtlicher Teil. 
Z. 2034 / Reg. 

Kundmachung. 
D a  die Maul-  und Klauenseuche nunmehr auch 

in den Alpen Valüna, Sücka und Aelple ausge-
brachen ist, sind alle für die schon seit 25. v. M .  
verseuchte Alpe Gapfahl verfügten Maßnahmen 
zur Tilgung und zur Verhinderung der Weiter-
Verschleppung der Seuche auf die eingangs ge-
nannten Alpen ausgedehnt und neue umfassende 
Anordnungen getroffen worden. 

Unter anderem wurde jeder Touristenverkehr 
auf der S t raße  vom Kulm durch Sücka und S t eg  
sowie in den Alpen Sücka, Steg ,  Aelple, Valüna 
und Gapfah! untersagt, ferner die Mitnahme von 
Hunden und die Abhaltung von Treibjagden für 
das  ganze Alpengchiet verboten. 

An den Zugängen zu den verseuchten Alpen 
find Wegverbotstafeln angebracht. 

Den Weisungen der aufgestellten Seuchenwachen 
haben sich die Passanten zu fügen. 

Nichtbesolgnng der zur. Tilgung und Hintan-
Haltung der Weiterverbreitung der Seuche ge-
troffenen Anordnungen wild strenge geahndet. 

Fürstliche Regierung. 
Vaduz, am 8. J u l i  1913. 

gez. v .  I n  d e r  Maur, 
j , fstl. Kabinettsrat. 
Z. 2020/Reg. 

Kundmachung. 
Die f. k. Bezirkshauptmannschaft Feldkirch hat 

mit Kundmachung vom 6. ds. M s .  I I I  Z. 17/9  
infolge Weitergreifens der Maul-  und Klauen-
seuche im hierländigen Alpengebiete zur Verhin-
derung einer Seucheneinschleppung in das F r a -
stanzer Alpgebiet jeden Personen- und Tierverkchr 
aus  dem Alpengebiet des Fürstentums Liechten-
stein und zwar insbesonders durch das  Saminatal ,  
den Fürstensteig und von Planken nach dem 
Hinterälpele nach dem ganzen Alpengebiet von 
Frastanz untersagt. 

Zuwiderhandlungen unterliegen der Ahndung 
nach den Bestimmungen de? VIII .  Abschnittes des 
österreichischen Gesetzes vom 6. August 1909 
R .  G .  B l .  No. 177 .  

Fürstliche Regierung. 
Vaduz, am 8. J u l i  1913. 

gez. v. I n  der Maur, 
fstl. Kabinettsrat. 

Z. 2031/Reg. 
Kundmachung. 

Ueber Antrag des liechtensteinischen landwirt-
schaftlichen Vereins findet die fstl. Regierung im 
Hinblick auf den Umstand, daß gegenwärtig der 
Zuchtviehbestand im Fürstentums eine nngewöhn-
liche Höhe erreicht hat, infolge des Ausbruches 
der M a u l -  und Klauenseuche aber für d a s  
laufende J a h r  mit einem bedeutend größeren 
Futterverbrauch zu rechnen und daher ein Futter-
mangel zu befürchten ist, anzuordnen wie folgt :  

Die Ausfuhr von im Gebiete deS Fürstentums 
Liechtenstein gewachsenen Futtermitteln und zwar 
von: Fettheu, Magerheu, Emd, G r a s  und Klee 
ist bis auf Weiteres verboten. Von diesem Ver-
böte ausgenommen ist nur  jenes Futter, welches 
ausländische Parteien von den ihnen grundbücher-
lich zugeschriebenen hierländigen Grundstücken 
nachweislich für den Betrieb ihrer eigenen Land-
Wirtschaft beziehen. 

Die Ortsvorstände und alle Polizeiorgane haben 
die Einhaltung dieser Vorschriften strengstens zu 

überwachen und allfällige! Uebertretungen sofort 
schriftlich der fstl. Regierung anzuzeigen. 

Zuwiderhandluttgen werden im Sinne der fstl. 
Verordnung vom 9. Dezember 1858 mit Geld-
strafen bis zu 80  K für - jeden einzelnen F a l l  
eventuell mit Arrest bis zp 10 Tagen geahndet. 

Fürstliche Regierung. 
Vaduz, am 9. J u l j  1913. 

gez. von I n  der Maur, 
fstl. Kabinettsrat. 

Z. 843/Reg. 
Verzeichnis 

der im 1. Halbjahr 1913; für gewerbliche Be
triebe bewilligten Überschreitungen der gewöhn-
lichm Arbeitsdamr. 
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Vorstehendes wird mit Bezug auf § 49  der 

Gewerbeordnung hiemit verlautbart. 
Fürstliche Regierung. 

Vaduz, am 8. J u l i  1913. 
gez. v. I n  der Maur 

fstl. KabinettSrat. 
Z. 3102 H. 1/34. 

Kundmachung. 
I m  Handelsregister für Einzelfirmen wurde 

am 5 .  J u l i  1913 eingetragen: F i rma Lorenz 
Hilty in Schaan, Inhaber  Lorenz Hilty, Hand-
lung mit Gemischtwaren und Erzeugung und 
Handlung mit Fettwaren. 

F .  l. Land- als Handelsgericht. 
Vaduz, am 5. J u l i  1913. 

Z. 3086 j .  292/331. 
S b M .  

Auf  dem Hause N r .  11 in Balzers hastet 
auf Grund der Abhandlung vom 4 .  August 1828  
das  Pfandrecht für  die Forderung: 

1. der Kreszenz Regele per 2 1 0  fl. 69  kr. 
2 .  des Josef Regele per 274  fl. 5 7  kr. 
Gemäß § 3 des Gesetzes vom 15. November 

1903 Nr .  4 L .  G . B l .  werden alle jene, welche 
Ansprüche auf diese Hypothekarforderungen er-
heben, aufgefordert, ihre Rechte bis längstens 
12. Oktober 1913 hierauÜS anzumelden, widri-
gens die Amortisation und Löschung dieser Hypo-
thekarforderung bewilligt würde. 

. F .  l. LandHericht. 
V a d u z ,  am 8. J u l i  1913. 

Nichtamtlicher Teil. 
Baterland. 

Höchst Spende. S>etne Durchlaucht der re
gierende Huru xjnßert dem Vereine für christ-
liche Kunst und Wissenschaft in Vorarlberg zu 
den Kosten der Abha l tung  eines Jnstruktions-
kurses über moderne Denkmalspflege für den 
Klerus. ftinen einmaligen Beitrag von 300 
Kronen gnädigst zu gewähren geruht. Z u  
dem bezeichneten Kurs ist auch die liechten-
steinische Geliltiicykeit eingeladen worden und 
e s  wäre eine ausgiebige Beteiligung oerselben 
sehr $ u  b e g r M n .  

Landesverweisungen. Ter angebliche Georg 
Marowitz, Sattler, geb. 1845 in Stuhlweißen-
>burg, Ungarn, oann der angebliche Karl Man-
ser, Tischler, geb. 1888 in '6s,ch, Luxemburg, 
endlich! Gustav Barges ,  Fabrikarbeiter, <feb. 
1892 in Bartyolomäberg, Montafon und dort-
>hin zuständig, sind aus Gründen der ösfent-
lichten Ordnung und Sicherheit für immer aus 
dem' Gckiete des Fürstentums ausgewiesen 
worden. 

Politische Rundschau. 
Ter neue Balkantrieg. Nach langem Zö-

gern haben endlich! Serbien und Griechenland 
an Bulgarien in einem' Augenblick den Krieg 
erklärt, wo der Ausgang des Balkansiaaten-
feldzuges', soweit dabei Serbien in Frage 
kommt, bereits entschieden ist. Denn die A n -
zeichen mchren sich!, daß der Appell an die 
Waffen für die serbische ÄrMee mit einer Ka-
tasirop'he enden dürste. 

Auf einer Front von beinahe 500 Kilom'e-
tern Midin an der Donau-Saloniki-Kawala) 
stehen nun Heute die Verbündeten von gestern 
im Kamps. 200,000 Serben, 100,000 Grie-
chen und 15,000 Montenegriner gegen etwas 
m'̂ hr als 300,000 Bulgaren, sodaß sich! die 
feindlichen Armeen numerisch so ziemlich die 
Wage halten, wenn die Rumänen und Tür-
ken schön brav bleiben. Die Bulgaren geben 
sich! alle MÄHe, den Äppetit der Rumänen mit 
einem möglichst großen Brocken zu stillen. Die 
Türken sollen aus eine andere Art besänftigt 
werden. Die „Neue Freie Presse" erfährt von 
diplomatischer Seite, daß zwischen der Türkei? 
und Bulgarien eine Vereinbarung erzielt wor-
den sei. Bulgarien verzichtet auf eine Kriegs-
entschädigung, wogegen die Türkei ihre Neu-
tralität erklärt. S o  suchen die Vulgaren Aber-
all freie Hand hu bekommen, um ihre ganze 
Macht gegen die Serben und Griechen werfen 
K!u können. tDie Nachrichten vom Kriegs^ 
schaupla  ̂ gehen immer noch' durchs und Wer-
einander. D a s  serbisch!e Preßbureau meldet: 
Nach chirert; tü'ckischjen Angriffen in den KäMp-

sehten dann das! linke Ufer des! Bragialnitza-
flüsses und seines' Nebenflusses Slototvo mit 
ilhirem rechten M g e l  und ihrer siebenten Rilo-
division in gut befestigten Stellungen, mit 
der Absicht, ein schnelleres! Bordringen unserer 
Truppen außuhalten. Hin blutiger Kampf 
fand nunmehr statt. Die Bulgaren wehrten 
sich verzweifelt, waren aber n W  imstande, 
dem Eindringen der ser'bischien Truppen zu wi-
öerstehen. Nach! tagelangen, blutigen KäM!p-
fen wurde der 6(t Bataillone und 120 Kano--
neu starke rechte FUgel  der Bulgaren voll-


